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Ralner Bucher

ES geht eUEes
DITZ Dastoraltheologische Herausforderung der Kırchenaustritte

v Das Phänomen „Kirchenaustritt“ berührt Kirche und Theologie erst, seıt
S1€e das Monopol auf religiöse Weltorientierung verloren en und zudem
keine personeninternen WI1€e gesellschaftsgestützten Sanktionsmuittel mehr
besitzen. Es ıst deshalb eın relatıv und auch durchaus regionales Pro-
blem, wiewohl seine Briısanz hierzulande angesichts der Zahlen ıst
In der Beurteilung des Kirchenaustritts freilich stehen kirchenrechtliche
(„Du bist draußen!“) und dogmatische („Du kannst nıcht gehen!”) OsS1-
tionen diametral gegenüber. Raıiıner Bucher, der Girazer Pastoraltheologe,
skizziert einen dritten, pastoraltheologischen Weg Denn die rage des KIr-
chenaustritts besitzt fur die österreichische und die deutsche Kirche eine
exemplarische Qualität ıIn vielfacher Hinsicht, nıcht zuletzt als (Ort der Be-
währung der prophetischen Kompetenz ihrer astora. und ihrer Theologie.
(Redaktion)

DIT3 Situation un ihre wächst. S1ie betrug 986 ıIn der BRD) Q,
Versuchungen 19972 C In den alten deutschen

Bundesländern bereits Man wird
DIe Transformation der Kirche VO  b einer heute durchschnittlich VO  b mindestens
Zwangs- In eine Freiwilligengemeinschaft %n potenziell Austrittswilligen, VO  b %n
unterstellt die Kirchenmitgliedschaft dem KatholikInnen miıt relativ regelmäfßigem
Kosten-Nutzen-Kalkül des Einzelnen. Re- Gemeindekontakt? und einer knappen
ligion vergesellschaftet sich zunehmend „unbekannten Mehrheit“ VO  b „Kasualien-
marktförmig, also Kundenentschei- frommen“” auszugehen aben, welche 1mM
dung DIe Zahl Jener, die schon einmal Wesentlichen 35  Ur Lebenswenderiten
miıt Austrittsgedanken gespielt aben, nachfragen.

ID-Allensbach, Kirchenaustritte. Eıne Untersuchung ZUuU!T Entwicklung Uun: den Motiven der
Kirchenaustritte, Allensbach 1992, 6; siehe uch: DeS., Begründung Uun: tatsächliche Gründe
für einen UuSsStIrı AUS der Kkatholischen Kirche, Allensbach 1993
2005 lag Cdie sonntägliche Kirchgängerquote ın Deutschland bei 14,5 K (siehe Kirchliche Statis-
tik) nter Berücksichtigung der Tatsache, dass davon 1ne größere ahl AMNMAT regelmäfßig, ber
nicht jeden Sonntag Cdie Kirche besucht Uun: dass diese uoTLe uch Kleinkinder un: Kranke
fasst, wird 111all schätzen können, dass gegenwartig 25 K der über 14-jährigen KatholikInnen
einen kontinujerlichen Gemeindebezug aufweisen.

Först/J. Kügler Hrsg.), DIie unbekannte Mehrheit. Miıt Taufe, Irauung Uun: Bestattung durchs
Leben, Berlin 2006
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Rainer Bucher

Es geht um etwas Neues
Die pastoraltheologische Herausforderung der Kirchenaustritte

◆ Das Phänomen „Kirchenaustritt“ berührt Kirche und Th eologie erst, seit 

sie das Monopol auf religiöse Weltorientierung verloren haben und zudem 

keine personeninternen wie gesellschaft sgestützten Sanktionsmittel mehr 

besitzen. Es ist deshalb ein relativ neues und auch durchaus regionales Pro-

blem, wiewohl seine Brisanz hierzulande angesichts der Zahlen enorm ist. 

In der Beurteilung des Kirchenaustritts freilich stehen kirchenrechtliche 

(„Du bist draußen!“) und dogmatische („Du kannst nicht gehen!“) Posi-

tionen diametral gegenüber. Rainer Bucher, der Grazer Pastoraltheologe, 

skizziert einen dritten, pastoraltheologischen Weg. Denn die Frage des Kir-

chenaustritts besitzt für die österreichische und die deutsche Kirche eine 

exemplarische Qualität in vielfacher Hinsicht, nicht zuletzt als Ort der Be-

währung der prophetischen Kompetenz ihrer Pastoral und ihrer Th eologie. 

(Redaktion)
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1. Die Situation und ihre 
Versuchungen

Die Transformation der Kirche von einer 

Zwangs- in eine Freiwilligengemeinschaft 

unterstellt die Kirchenmitgliedschaft dem 

Kosten-Nutzen-Kalkül des Einzelnen. Re-

ligion vergesellschaftet sich zunehmend 

marktförmig, also unter Kundenentschei-

dung. Die Zahl jener, die schon einmal 

mit Austrittsgedanken gespielt haben, 

1 ID-Allensbach, Kirchenaustritte. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Motiven der 
Kirchenaustritte, Allensbach 1992, 6; siehe auch: Dies., Begründung und tatsächliche Gründe 
für einen Austritt aus der katholischen Kirche, Allensbach 1993.

2 2005 lag die sonntägliche Kirchgängerquote in Deutschland bei 14,3 % (siehe Kirchliche Statis-
tik). Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass davon eine größere Zahl zwar regelmäßig, aber 
nicht jeden Sonntag die Kirche besucht und dass diese Quote auch Kleinkinder und Kranke um-
fasst, wird man schätzen können, dass gegenwärtig ca. 25 % der über 14-jährigen KatholikInnen 
einen kontinuierlichen Gemeindebezug aufweisen.

3 J. Först/J. Kügler (Hrsg.), Die unbekannte Mehrheit. Mit Taufe, Trauung und Bestattung durchs 
Leben, Berlin 2006.

wächst. Sie betrug 1986 in der BRD 15 %, 

1992 waren es in den alten deutschen 

Bundesländern bereits 23 %.1 Man wird 

heute durchschnittlich von mindestens 

25 % potenziell Austrittswilligen, von 25 % 

KatholikInnen mit relativ regelmäßigem 

Gemeindekontakt2 und einer knappen 

„unbekannten Mehrheit“ von „Kasualien-

frommen“3 auszugehen haben, welche im 

Wesentlichen „nur“ Lebenswenderiten 

nachfragen.



Bucher/Es geht 1waAas Neues

Fur niemanden ist CS leicht akzep- die sich bislang dominant mıt dem „KIr
tleren, dass nichts mehr VO  b ıhm WI1S- chenaustritt“ beschäftigen, welter.
SCIl will.* Da unterscheiden sich Institutio-
Hen nicht Zzu sehr VO  b ersonen: Beide
sind gekränkt. Deshalb gleichen sich auch Das Kırchenrecht
die Reaktionsmuster, mıt dieser Kränkung „DUu DISt draußen“”
umzugehen. Einige davon sind Versuchun-
SCH, denn S1€ halten nicht, Was S1€ VEISPIC- DIe zugegebenermafßen maliziösen O-
chen. raltheologischen Vermutungen, das Span-

Man kann efw.: mıt depressiver Pas- nendste Kirchenrecht Sel, Was nicht
ıvıtat reagleren: die irgendwie einfachste drın steht, und dass CS eher selten pastoral
Möglichkeit. Man kann die Ausgetretenen weiterführende Handlungshilfen bereit-
als „Abgesprungene” und „Abtrünnige” telle, kann IHNan beim ema „Kirchen-
denunzieren; bekanntlic. War das die dAO- austritt“ unmittelbar veri(izieren. Denn der
mınante Strategle der Kirche bis VOL kur- Kirchenaustritt, der Ja den liberalen, reli-
ZEIN, und solange die Kirche soOzlalmora- gionsneutralen Staat ZLU, kommt
isches und transzendentes Drohpotenzial 1mM CI explizit nicht VOTIL.

esals, konnte IHNan S1e sich auch eisten. Natürlich sind damıit die kirchenrecht-
Man kann aber auch In betriebsamen Ak- lichen ollegen und Kolleginnen nicht
t1IviIsmus Müchten und aufKränkungslinde- sprach- und hilflos gegenüber dem Phä-
LUNS Urc. betäubende Selbstbeschäftigung der Kirchenaustritte: Es entspinnt
hoffen AI diese Strategien sind SOZIalpsy- sich denn auch se1t einiger eit eine ICHEC
chologisch verständlich, aber theologisch Diskussion®, oD, und Wenn Ja, welche

(Canones der Tatbestand der Kirchenaus-doch ein wen1g unreflektiert, denn S1€
Orlentlieren sich primär ränkungs- trittserklärung 1mM liberalen Staat KOn-
potenzial der Austrittszahlen. em nut- kretel dies, inwiefern der VOL dem Staat

erklärte Kirchenaustritt die Delikte derZEeMN S1€ offenkundig relativ wen1g.
Weiterführender dürfte CS se1nN, erst HäresI1ie, der Apostasie und des Schismas

einmal herauszufinden, Was denn das rfüllt, welche die automatische Exkom-
Neue der aktuellen Kirchenaustritts-La- munikation ach sich ziehen, oder OD etwa

SC ist und welches prophetische Potenzial der Entzug des Kirchenbeitrags die jedem
S1e besitzt.? Interessanterwelse Ca der Gläubigen aufgetragene Solidaritätspflicht
1C auf Jene theologieinternen Diskurse, gegenüber der Kirche verletzt. E1n Jüngstes

fur Fremdcheit der gesellschaftlichen Milieus gegenüber der Kirche siehe: Bucher, e Provo-
kation annehmen. Welche Konsequenzen sSind AUS der Sinusstudie ziehen?®, 1: Herderkorre-
spondenz 2006), 45()-454
/Zum Prophetiebegriff un: selnen pastoraltheologischen Implikationen siehe: Bucher/R. KrO-
cCkauer (Ho.) Prophetie ın einer etablierten Kirche, Munster 2004
Siehe Jungst: Bier, Was 1st eın Kirchenaustritt® Neue Entwicklungen ın einer altbekannten
rage, 1n Herder Korrespondenz 2006), 348-—-352; vgl uch selnen Beılitrag ın diesem Heft;

Zapp, „Kirchenaustritt” ZUuU!T Vermeidung VOoO  3 Kirchensteuern 11U  3 hne kirchenrechtliche
Konsequenzen, 1: Egler (He.) Denst Glaube Uun: Recht, Berlin 2006, 673-707, SOWIE Cdie
kirchenrechtliche Diskussion ın diesem Heft

5

4 Zur Fremdheit der gesellschaft lichen Milieus gegenüber der Kirche siehe: R. Bucher, Die Provo-
kation annehmen. Welche Konsequenzen sind aus der Sinusstudie zu ziehen?, in: Herderkorre-
spondenz 60 (2006), 450–454.

5 Zum Prophetiebegriff  und seinen pastoraltheologischen Implikationen siehe: R. Bucher/R. Kro-
ckauer (Hg.), Prophetie in einer etablierten Kirche, Münster 2004.

6 Siehe jüngst: G. Bier, Was ist ein Kirchenaustritt? Neue Entwicklungen in einer altbekannten 
Frage, in: Herder Korrespondenz 60 (2006), 348–352; vgl. auch seinen Beitrag in diesem Heft ; 
H. Zapp, „Kirchenaustritt“ zur Vermeidung von Kirchensteuern – nun ohne kirchenrechtliche 
Konsequenzen, in: A. Egler (Hg.), Dienst an Glaube und Recht, Berlin 2006, 673–707, sowie die 
kirchenrechtliche Diskussion in diesem Heft .

Bucher/Es geht um etwas Neues

Für niemanden ist es leicht zu akzep-

tieren, dass man nichts mehr von ihm wis-

sen will.4 Da unterscheiden sich Institutio-

nen nicht allzu sehr von Personen: Beide 

sind gekränkt. Deshalb gleichen sich auch 

die Reaktionsmuster, mit dieser Kränkung 

umzugehen. Einige davon sind Versuchun-

gen, denn sie halten nicht, was sie verspre-

chen.

Man kann etwa mit depressiver Pas-

sivität reagieren: die irgendwie einfachste 

Möglichkeit. Man kann die Ausgetretenen 

als „Abgesprungene“ und „Abtrünnige“ 

denunzieren; bekanntlich war das die do-

minante Strategie der Kirche bis vor kur-

zem, und solange die Kirche sozialmora-

lisches und transzendentes Drohpotenzial 

besaß, konnte man sie sich auch leisten. 

Man kann aber auch in betriebsamen Ak-

tivismus flüchten und auf Kränkungslinde-

rung durch betäubende Selbstbeschäftigung 

hoffen. All diese Strategien sind sozialpsy-

chologisch verständlich, aber theologisch 

doch ein wenig unreflektiert, denn sie 

orientieren sich primär am Kränkungs-

potenzial der Austrittszahlen. Zudem nüt-

zen sie offenkundig relativ wenig.

Weiterführender dürfte es sein, erst 

einmal herauszufinden, was denn das 

Neue an der aktuellen Kirchenaustritts-La-

ge ist und welches prophetische Potenzial 

sie besitzt.5 Interessanterweise hilft da der 

Blick auf jene theologieinternen Diskurse, 

die sich bislang dominant mit dem „Kir-

chenaustritt“ beschäftigen, weiter.

2. Das Kirchenrecht:
„Du bist draußen“

Die zugegebenermaßen maliziösen pasto-

raltheologischen Vermutungen, das Span-

nendste am Kirchenrecht sei, was nicht 

drin steht, und dass es eher selten pastoral 

weiterführende Handlungshilfen bereit-

stelle, kann man beim Thema „Kirchen-

austritt“ unmittelbar verifizieren. Denn der 

Kirchenaustritt, der ja den liberalen, reli-

gionsneutralen Staat voraussetzt, kommt 

im CIC explizit nicht vor.

Natürlich sind damit die kirchenrecht-

lichen Kollegen und Kolleginnen nicht 

sprach- und hilflos gegenüber dem Phä-

nomen der Kirchenaustritte: Es entspinnt 

sich denn auch seit einiger Zeit eine rege 

Diskussion6, ob, und wenn ja, unter welche 

Canones der Tatbestand der Kirchenaus-

trittserklärung im liberalen Staat fällt. Kon-

kret heißt dies, inwiefern der vor dem Staat 

erklärte Kirchenaustritt die Delikte der 

Häresie, der Apostasie und des Schismas 

erfüllt, welche die automatische Exkom-

munikation nach sich ziehen, oder ob etwa 

der Entzug des Kirchenbeitrags die jedem 

Gläubigen aufgetragene Solidaritätspflicht 

gegenüber der Kirche verletzt. Ein jüngstes 
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Römisches Schreiben hat diese Diskussion bis ZU. Ausschlufß VO sakramentalen Le-
NEeU belebt ben (insbesondere bezüglich Eucharistie,

Im LThK 1996) efw.: schreibt Buße und Krankensalbung führen kann,
Joseph List!] och mıt einiger Eindeutigkeit: aber nicht mufß“.*

Natürlich steht hinter dieser Diskus-„Der Kirchenaustritt ist eine
die Einheit der Kirche gerichtete raf- S1ON die berechtigte ngst, ein möglicher
tatl (Schisma; Irennung VO  b der rch- (formaler) Kirchenaustritt VOL dem SA-
lichen Einheit); Je ach der Willensrich- kularen Staat ohne spürbare innerkirch-
Lung der rklärung kann Kirchenaustritt 1C. Rechtsfolgen untergrabe die 1nan-
auch Apostaslie (Glaubensabfall; z.B bei zierungsbasis der Kirche In Deutschlan:
Übertritt einer anderen nichtchrist- und Österreich. Denn Wenn sich Zzuerst
lichen Religion) oder Hares1ıie (Irrglaube, die rechtliche Realität und dann die FE1IN-
bei Übertritt einer anderen christlichen sicht verbreiten würden, dass IHNan Uurc
Konfession) SEC1IN. Wer den Kirchenaustritt Austritt die Kirchensteuer/den Kirchen-
Tklärt hat, zieht sich die SCHL 364 beitrag SParch und dennoch mıt praktisch
CI VO  b selbst eintretende Kirchenstrafe en Rechten In der Kirche bleiben kann,
der Exkommunikation zu. ® dann wuürde dies die 1ınanzen der Kirche

Aber CS finden sich auch andere Stim- In Deutschlan: und Österreich überaus
I  5 So kommt eine Stellungnahme der nachhaltig erodieren lassen. DIe ebenso
„Österreichischen Theologischen KOom- rompte WwIe die bisherige Rechtslage auf-
mission‘“ ZU. ema „Kirchenzugehö- recht erhaltende Reaktion der deutschen

und Öösterreichischen 1SCHOTIe auf FrOom1-rigkeit und Kirchenbeitrag” AaUS dem Jahr
996 dem ambivalenten Ergebnis, CS sche und/oder kanonistische Infragestel-
MUSSeE „1M 1C. auf die Rechtsfolgen fest- lungen eben dieser Rechtslage*” ist er
gehalten werden, da{fß der Kirchenaustritt ausgesprochen verständlich, verfestigt aber

Zirkularschreiben VOoO  3 Kardinal Julian erranz, Präsident des Päpstlichen ates für Cdie (1E-
seLizestexTe, Clie Präsidenten der Bischofskonferenzen VO 2006, veröffentlicht 1: ID
österreichischen Bischöfe (He.) Zugehörigkeit ZuUu!r Kkatholischen Kirche. Pastorale Inıtlatıven 1m
Zusammenhang mıt dem Kirchenaustritt, Wiıen 2007, A —

Listl, Kirchenaustritt. Rechtlich, 1n LIhK>, 1996 1510 Ahnlich entschieden: { JIe-
mel, Kirchenaustritt JL der Kirchensteuer 11UT eın kleiner Fehltritt®, 1: AÄnzeliger für Cdie
Seelsorge 105 1996 471-511, 476
Kirchenzugehörigkeit Uun: Kirchenbeitrag. Eiıne Stellungnahme der Osterreichischen Theolo-
gischen Kommi1ssıon 1m Auftrag der ÖOsterreichischen Bischofskonferenz (Typoskript), Wiıen
1996,
Vgl die „Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu UuSstrı! AUS der katholischen KI1r-
che  6C VOoO 24 4 2006 (http://bistum-magdeburg.de/img/sonst/am0606_89.pdf, 4.8.2007 als
AÄAntwort auf das römische Schreiben. In ihr heifßt cehr strikt: l Durch Cdie Erklärung des
AÄAustritts AUS der katholischen Kirche VOT der staatlichen Behörde wird miıt Öffentlicher Wirkung
Cdie Irennung VOoO  3 der Kirche vollzogen. Der Kirchenaustritt 1st der Öffentlich erklärte un: AML-
ich bekundete Ahfall VOoO  3 der Kirche Uun: erfüllt den Tatbestand des Schismas 1m ınn des
751 CI DIie Erklärung des Austritts VOT der staatlichen Behörde wird durch Cdie Zuleitung

Cdie zuständige kirchliche Autoritäat uch kirchlich wirksam. [ Mes wird durch Cdie Eintragung
1m Taufbuch dokumentiert.“ DIie Österreichische Lösung 1st juristisch rafinijerter. Insofern der
staatliche Kirchenaustritt hne 7 weifel als Öffentlicher Ahfall VOoO  3 der Katholischen Kirche gel-
ten I1USS, WEI111 uch VOT einem Keprasentanten der Kirche als solcher bestätigt wird, wurde

6

7 Zirkularschreiben von Kardinal Julián Herranz, Präsident des Päpstlichen Rates für die Ge-
setzestexte, an die Präsidenten der Bischofskonferenzen vom 13. 3. 2006, veröff entlicht in: Die 

österreichischen Bischöfe (Hg.), Zugehörigkeit zur katholischen Kirche. Pastorale Initiativen im 
Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt, Wien 2007, 4–6.

8 J. Listl, Kirchenaustritt. I. Rechtlich, in: LTh K3, Bd. 5 (1996), 1510. Ähnlich entschieden: S. De-
mel, Kirchenaustritt wegen der Kirchensteuer – nur ein kleiner Fehltritt?, in: Anzeiger für die 
Seelsorge 105 (1996), 471–511, 476.

9 Kirchenzugehörigkeit und Kirchenbeitrag. Eine Stellungnahme der Österreichischen Th eolo-
gischen Kommission im Auft rag der Österreichischen Bischofskonferenz (Typoskript), Wien 
1996, 9.

10 Vgl. die „Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zum Austritt aus der katholischen Kir-
che“ vom 24. 4. 2006 (http://bistum-magdeburg.de/img/sonst/am0606_89.pdf, 14. 8. 2007) als 
Antwort auf das o.g. römische Schreiben. In ihr heißt es sehr strikt: „1. Durch die Erklärung des 
Austritts aus der katholischen Kirche vor der staatlichen Behörde wird mit öff entlicher Wirkung 
die Trennung von der Kirche vollzogen. Der Kirchenaustritt ist der öff entlich erklärte und amt-
lich bekundete Abfall von der Kirche und erfüllt den Tatbestand des Schismas im Sinn des c. 
751 CIC. 2. Die Erklärung des Austritts vor der staatlichen Behörde wird durch die Zuleitung 
an die zuständige kirchliche Autorität auch kirchlich wirksam. Dies wird durch die Eintragung 
im Taufb uch dokumentiert.“ – Die österreichische Lösung ist juristisch raffi  nierter. Insofern der 
staatliche Kirchenaustritt ohne Zweifel als öff entlicher Abfall von der Katholischen Kirche gel-
ten muss, wenn er auch vor einem Repräsentanten der Kirche als solcher bestätigt wird, wurde

Bucher/Es geht um etwas Neues

Römisches Schreiben7 hat diese Diskussion 

neu belebt.

Im neuen LThK (1996) etwa schreibt 

Joseph Listl noch mit einiger Eindeutigkeit: 

„Der Kirchenaustritt ist stets eine gegen 

die Einheit der Kirche gerichtete Straf-

tat (Schisma; Trennung von der kirch-

lichen Einheit); je nach der Willensrich-

tung der Erklärung kann Kirchenaustritt 

auch Apostasie (Glaubensabfall; z.B. bei 

Übertritt zu einer anderen nichtchrist-

lichen Religion) oder Häresie (Irrglaube, 

bei Übertritt zu einer anderen christlichen 

Konfession) sein. Wer den Kirchenaustritt 

erklärt hat, zieht sich die gem. c. 1364 § 1 

CIC von selbst eintretende Kirchenstrafe 

der Exkommunikation zu.“8

Aber es finden sich auch andere Stim-

men. So kommt eine Stellungnahme der 

„Österreichischen Theologischen Kom-

mission“ zum Thema „Kirchenzugehö-

rigkeit und Kirchenbeitrag“ aus dem Jahr 

1996 zu dem ambivalenten Ergebnis, es 

müsse „im Blick auf die Rechtsfolgen fest-

gehalten werden, daß der Kirchenaustritt 

bis zum Ausschluß vom sakramentalen Le-

ben (insbesondere bezüglich Eucharistie, 

Buße und Krankensalbung) führen kann, 

aber nicht muß“.9

Natürlich steht hinter dieser Diskus-

sion die berechtigte Angst, ein möglicher 

(formaler) Kirchenaustritt vor dem sä-

kularen Staat ohne spürbare innerkirch-

liche Rechtsfolgen untergrabe die Finan-

zierungsbasis der Kirche in Deutschland 

und Österreich. Denn wenn sich zuerst 

die rechtliche Realität und dann die Ein-

sicht verbreiten würden, dass man durch 

Austritt die Kirchensteuer/den Kirchen-

beitrag sparen und dennoch mit praktisch 

allen Rechten in der Kirche bleiben kann, 

dann würde dies die Finanzen der Kirche 

in Deutschland und Österreich überaus 

nachhaltig erodieren lassen. Die ebenso 

prompte wie die bisherige Rechtslage auf-

recht erhaltende Reaktion der deutschen 

und österreichischen Bischöfe auf römi-

sche und/oder kanonistische Infragestel-

lungen eben dieser Rechtslage10 ist daher 

ausgesprochen verständlich, verfestigt aber 



Bucher/Es geht 1waAas Neues

Jene kirchenrechtliche Os1lt10nN, die als Re- gliedschaft. DIes elingt dadurch, dass die
aktion auf den Kirchenaustritt den usge- Kirche als COI DUS permixtum unterschied-

VOLF em sagt, dass S1€ „draufßen licher „Wirklichkeiten esehen wird, VO  b

Sind. denen ihre Institutionalität 1Ur eine, Wenn

auch gerade In der katholischen e-
siologie höchst relevante 1sT.

DIT3 ogmatı Aber nicht 1Ur intern, auch extiern ist
„DUu kannst NIC gehen  44 CS mıt der Kirchengliedschaft nicht e1n-

deutig. Schliefßlic sind, WwIe das Konzil ıIn
Es findet sich In der Theologie och ein umen (G(sentium sagt, nicht 1Ur ‚alle
zwelıter Diskurs ZU. ema „Kirchenaus- Menschen“ ZUFK ‚katholischen Einheit des
trıtt  d DIe ogmati verhandelt das Prob- Gottesvolkes berufen‘, sondern „gehö-
lem der Ausgetretenen als Frage ihrer „KIr ren, WEnnn auch auf verschiedene Weise“
chengliedschaft”. Leitmotiv ist el dieser katholischen Einheit des (J0OT-
Was die bereits erwähnte Stellungnahme tesvolkes oder „Sind ihr zugeordnet ”:
der ÖOsterreichischen Theologischen KOom- efw.: zuvorderst „die anderen Christus
M18SsS1ON formuliert: „Der Ausgetretene Glaubenden aber SCHHEISNC. auch „alle
bleibt unaufhebbar ein Getaufter und (Je- Menschen überhaupt, die Urc. die Naı
firmter), bleibt Urc. aule unwiderruflich (,ottes ZU. Heile berufen sind”.
In die Communio Kirche, In die YT1S- DIe dogmatische Lage ist also ein
{[US- und Christengemeinschaft Kirche, nıg unübersichtlich, Wenn auch auf der

asıls der Lehre VO universalen Heils-eingefügt. Das ‚unauslöschliche Merkma.
steht für die Treue Gottes, der dem Täuf- willen (,ottes weIlt und en 1ese Lehre
ling Christuszugehörigkeit In der Kraft des ist sicher 1mM elıteren beachten.
(Jelstes gewährt, da{fß S1€ VO (jetauften

CC 1]
Aber ihre Vermittlung mıt der instıtut1o0-

her nicht ausgelöscht werden kann. nellen Realität und den daraus folgenden
DIe Ausgetretenen, die Dogmatik, Handlungsnotwendigkeiten VO  u Kirche

sind das Sarl nicht wirklich ausgetretien; WwIe auch mıt der Sakramentalität der Tau-
S1e sind vielmehr „Nnur Kirchenmitglieder, fe scheint vorsichtig gesprochen nicht
die einen spezifischen Akt des Ungehor- SahzZ infach
Samnnls gegenüber der kirchlichen Institution
gesetzl en und ihre praktische Partız1ı-
patıon kirchlichen Leben (meistens) Fın Dastoraltheologisches
einstellen. Es kommt damıt In der Ogma- roblem Das eue
tischen Reflexion ıIn den 1C das
weder 1mM religionssoziologischen och Der 1C. auf Kirchenrecht und Dogma-
1mM kirchenrechtlichen Diskurs auftauchte: tik zeigt, dass die vorherrschenden Re-
eine spezifische Relativierung des NST1- aktionsmechanismen auf das Phänomen
tutionellen 1mM Problem der Kirchenmit- Kirchenaustritt pastoraltheologisch SC

‚.ben Cdieses Gespräch zwischen 1IEU Ausgetretenen Uun: kirchlichem Keprasentanten ın einer
Dreimonatsfrist verpflichtend gemacht. Siehe uch: e österreichischen Bischöfe, Erklärung der
Osterreichischen Bischofskonferenz zu Kirchenaustritt, 1n DieS., Zugehörigkeit ZuUu!r Kkatholi-
schen Kirche, —

11 Kirchenzugehörigkeit Uun: Kirchenbeitrag s Anm 9)
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 eben dieses Gespräch zwischen neu Ausgetretenen und kirchlichem Repräsentanten in einer 
Dreimonatsfrist verpfl ichtend gemacht. Siehe auch: Die österreichischen Bischöfe, Erklärung der 
Österreichischen Bischofskonferenz zum Kirchenaustritt, in: Dies., Zugehörigkeit zur katholi-
schen Kirche, 9–10.

11 Kirchenzugehörigkeit und Kirchenbeitrag (s. Anm. 9), 6.
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jene kirchenrechtliche Position, die als Re-

aktion auf den Kirchenaustritt den Ausge-

tretenen vor allem sagt, dass sie „draußen“ 

sind.

3. Die Dogmatik:
„Du kannst nicht gehen“

Es findet sich in der Theologie noch ein 

zweiter Diskurs zum Thema „Kirchenaus-

tritt“. Die Dogmatik verhandelt das Prob-

lem der Ausgetretenen als Frage ihrer „Kir-

chengliedschaft“. Leitmotiv ist dabei stets, 

was die bereits erwähnte Stellungnahme 

der Österreichischen Theologischen Kom-

mission so formuliert: „Der Ausgetretene 

bleibt unaufhebbar ein Ge taufter (und Ge-

firmter), bleibt durch Taufe unwiderruflich 

in die ‚Communio‘ Kirche, in die Chris-

tus- und Christengemeinschaft Kirche, 

eingefügt. Das ‚unauslöschliche Merkmal‘ 

steht für die Treue Gottes, der dem Täuf-

ling Christuszugehörigkeit in der Kraft des 

Geistes so gewährt, daß sie vom Getauften 

her nicht ausgelöscht werden kann.“11

Die Ausgetretenen, so die Dogmatik, 

sind das gar nicht wirklich: ausgetreten; 

sie sind vielmehr „nur“ Kirchenmitglieder, 

die einen spezifischen Akt des Ungehor-

sams gegenüber der kirchlichen Institution 

gesetzt haben und ihre praktische Partizi-

pation am kirchlichen Leben (meistens) 

einstellen. Es kommt damit in der dogma-

tischen Reflexion etwas in den Blick, das 

weder im religionssoziologischen noch 

im kirchenrechtlichen Diskurs auftauchte: 

eine spezifische Relativierung des Insti-

tutionellen im Problem der Kirchenmit-

gliedschaft. Dies gelingt dadurch, dass die 

Kirche als corpus permixtum unterschied-

licher „Wirklichkeiten“ gesehen wird, von 

denen ihre Institutionalität nur eine, wenn 

auch – gerade in der katholischen Ekkle-

siologie – höchst relevante ist.

Aber nicht nur intern, auch extern ist 

es mit der Kirchengliedschaft nicht so ein-

deutig. Schließlich sind, wie das Konzil in 

Lumen Gentium 13 sagt, nicht nur „alle 

Menschen“ zur „katholischen Einheit des 

Gottesvolkes berufen“, sondern „gehö-

ren“, wenn auch „auf verschiedene Weise“ 

zu dieser katholischen Einheit des Got-

tesvolkes oder „sind ihr zugeordnet“: so 

etwa zuvorderst „die anderen an Christus 

Glaubenden“, aber schließlich auch „alle 

Menschen überhaupt, die durch die Gnade 

Gottes zum Heile berufen sind“.

Die dogmatische Lage ist also ein we-

nig unübersichtlich, wenn auch auf der 

Basis der Lehre vom universalen Heils-

willen Gottes weit und offen. Diese Lehre 

ist sicher im Weiteren stets zu beachten. 

Aber ihre Vermittlung mit der institutio-

nellen Realität und den daraus folgenden 

Handlungsnotwendigkeiten von Kirche 

wie auch mit der Sakramentalität der Tau-

fe scheint – vorsichtig gesprochen – nicht 

ganz einfach.

4. Ein pastoraltheologisches
Problem: Das Neue

Der Blick auf Kirchenrecht und Dogma-

tik zeigt, dass die vorherrschenden Re-

aktionsmechanismen auf das Phänomen 

Kirchenaustritt – pastoraltheologisch ge-
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sehen nicht recht weiterführen. Un- Das bedeutet aklısc. ein Eingeständ-
mittelbar eulUilic ist dies beim kirchen- 18; ber den eigenen Diskursraum nicht
rec  1chen Diskurs. Er sich selbst wirklich hinauszukommen. Dabei geht CN

ıIn die AporlIe, WEnnn als Strafe für den Ja gerade ein Phänomen, das wesentlich
bürgerlichen Kirchenaustritt de facto eben aufßerhalb dieses Diskursraums ijeg Mag
dies ansetzt die Aufkündigung der vollen der tauftheologische Zugang ZUFK Proble-
Kirchengemeinschaft. Das leicht dem Be- matik der Ausgetretenen vieler Hinsicht
strafen eiInes Vergehens mıt einer arlante sympathisch se1nN, VOL allem, weil sich
Se1iINer selbst. Dass dieses Modell euilic. jeglicher Denunzlation der Ausgetretenen
och VO  b einer realen, gesellschaftsweit nthält und die bleibende Heilsgemein-
durchsetzungsmächtigen Hoheit der KIr- schaft betont, steckt auch formal und
che ausgeht und damıt In der bürgerlichen pastoral In einer Aporle: Er egreift die Aus-
Gesellschaft aklısc unwirksam geworden gelretenen unter einer Sinnperspektive, wel-
ist, hat auch das Kirchenrecht bemerkt und che diese selbst aUuUs  üucklich ablehnen und

12verwelst er auf die „pastorale orge die S1€ ihren chritt gesetzt en
Der dogmatische ugang ZU. Phä- das Kirchenrecht die Ausgetrete-

der Ausgetretenen scheint mıt der Hen bestraft und exkommuniziert, rein-
Lehre VO bleibenden arakter der Tau- tegriert S1€ die dogmatische Tauftheologie.
fe aussichtsreichere pastoraltheologische Das Kirchenrecht nımmt den bürgerlichen
Perspektiven eröffnen. Udo Schmülzle Kirchenaustritt und bestraft ihn mıt
betitelt denn auch SeINe Überlegungen innerkirchlichen, also unwirksamen
den pastoralen Herausforderungen des KIr- Sanktionen. DIe Tauftheologie bestraft
chenaustritts mıt „DIe Steuergemeinschaft nicht und eröffnet eine bleibende (Jemeln-
endet. DIe Heilsgemeinschaft bl  y samkeit Jense1ts der institutionellen es1in-
und pricht völlig Recht davon, dass die tegration, aber gerade diese Gemeinschaft
„CdUrC. das Sakrament gestiftete Heilsge- ist CS Ja, welche VO  b den Ausgetretenen
meinschaft“ Urc. „‚einen Kirchenaustritt nicht mehr gewollt 1st. Das Kirchenrecht
nicht ZerstorC] 4A werde. TEUNC. stellt die bestraft die Tat mıt ihr selber, die Dog-
ÖOsterreichische Theologische Kommi1ss1ıion matik sagt, dass S1€ In einem tieferen Sınn
Sahz realistisch auch fest, dass In „der Seel- eigentlich gal nicht stattgefunden hat

damıt rechnen 15 Cdafß der AÄAn- TEUNC. 1ese Aporle zeigt sich 1Ur

spruch der Kirche auf Verbindlichkeit und pastoraler Perspektive, das el
definitive Zugehörigkeit VO  b vielen ihrer Wenn Kirche konkret andeln: versucht,
Mitglieder nicht übernommen, Ja nicht e1in- mıt Ausgetretenen tatsächlic. In Kontakt
mal verstanden wird. Der Kirchenaustritt kommen, also nicht ber S1e, sondern

mıt ihnen reden. Dann aber wird klarwird VO  b vielen anders beurteilt, als dies In
kirchenamtlichen Texten geschieht.15 Weder die kirchenrechtliche Qualifikati-

Vgl Hallermann, Der nach staatlichem Recht geregelte Kirchenaustritt Apostasile, atresie
der Schisma, 1: Una Sancta 5 1998 226—240, 240}

Schmüälzle, „ DE Steuergemeinschaft endet e Heilsgemeinschaft bleibt!“ Kirchenaustritt als
pastorale Herausforderung, 1n Schweizerisches Pastoralsoziologisches NSTIEM (He.) ENSEILS der
Kirchen, Zürich 1998, 171-183, 171
Ebd., 174
Kirchenzugehörigkeit Uun: Kirchenbeitrag (S. Anm. 9) 11
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12 Vgl. H. Hallermann, Der nach staatlichem Recht geregelte Kirchenaustritt – Apostasie, Häresie 
oder Schisma, in: Una Sancta 53 (1998), 226–240, 240.

13 U. Schmälzle, „Die Steuergemeinschaft  endet. Die Heilsgemeinschaft  bleibt!“ Kirchenaustritt als 
pastorale Herausforderung, in: Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut (Hg.), Jenseits der 
Kirchen, Zürich 1998, 171–183, 171.

14 Ebd., 174.
15 Kirchenzugehörigkeit und Kirchenbeitrag (s. Anm. 9), 11.
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sehen – nicht recht weiterführen. Un-

mittelbar deutlich ist dies beim kirchen-

rechtlichen Diskurs. Er führt sich selbst 

in die Aporie, wenn er als Strafe für den 

bürgerlichen Kirchenaustritt de facto eben 

dies ansetzt: die Aufkündigung der vollen 

Kirchengemeinschaft. Das gleicht dem Be-

strafen eines Vergehens mit einer Variante 

seiner selbst. Dass dieses Modell deutlich 

noch von einer realen, gesellschaftsweit 

durchsetzungsmächtigen Hoheit der Kir-

che ausgeht und damit in der bürgerlichen 

Gesellschaft faktisch unwirksam geworden 

ist, hat auch das Kirchenrecht bemerkt und 

verweist daher auf die „pastorale Sorge“.12

Der dogmatische Zugang zum Phä-

nomen der Ausgetretenen scheint mit der 

Lehre vom bleibenden Charakter der Tau-

fe aussichtsreichere pastoraltheologische 

Perspektiven zu eröffnen. Udo Schmälzle 

betitelt denn auch seine Überlegungen zu 

den pastoralen Herausforderungen des Kir-

chenaustritts mit „Die Steuergemeinschaft 

endet. Die Heilsgemeinschaft bleibt!“13 

und spricht völlig zu Recht davon, dass die 

„durch das Sakrament gestiftete Heilsge-

meinschaft“ durch „einen Kirchenaustritt 

nicht zerstört“14 werde. Freilich stellt die 

Österreichische Theologische Kommission 

ganz realistisch auch fest, dass in „der Seel-

sorge … damit zu rechnen (ist), daß der An-

spruch der Kirche auf Verbindlichkeit und 

definitive Zugehörigkeit von vielen ihrer 

Mitglieder nicht übernommen, ja nicht ein-

mal verstanden wird. Der Kirchenaustritt 

wird von vielen anders beurteilt, als dies in 

kirchenamtlichen Texten geschieht.“15

Das bedeutet faktisch ein Eingeständ-

nis, über den eigenen Diskursraum nicht 

wirklich hinauszukommen. Dabei geht es 

ja gerade um ein Phänomen, das wesentlich 

außerhalb dieses Diskursraums liegt. Mag 

der tauftheologische Zugang zur Proble-

matik der Ausgetretenen in vieler Hinsicht 

sympathisch sein, vor allem, weil er sich 

jeglicher Denunziation der Ausgetretenen 

enthält und die bleibende Heilsgemein-

schaft betont, so steckt auch er formal und 

pastoral in einer Aporie: Er begreift die Aus-

getretenen unter einer Sinnper spektive, wel-

che diese selbst ausdrücklich ablehnen und 

gegen die sie ihren Schritt gesetzt haben.

Hatte das Kirchenrecht die Ausgetrete-

nen bestraft und exkommuniziert, so rein-

tegriert sie die dogmatische Tauftheologie. 

Das Kirchenrecht nimmt den bürgerlichen 

Kirchenaustritt ernst und bestraft ihn mit 

– innerkirchlichen, also unwirksamen – 

Sanktionen. Die Tauf theologie bestraft 

nicht und eröffnet eine bleibende Gemein-

samkeit jenseits der in stitutionellen Desin-

tegration, aber gerade diese Gemeinschaft 

ist es ja, welche von den Ausgetretenen 

nicht mehr gewollt ist. Das Kirchenrecht 

bestraft die Tat mit ihr selber, die Dog-

matik sagt, dass sie in einem tieferen Sinn 

eigentlich gar nicht stattgefunden hat.

Freilich: Diese Aporie zeigt sich nur 

unter pastoraler Perspektive, das heißt: 

wenn Kirche konkret handelnd versucht, 

mit Ausgetretenen tatsächlich in Kontakt 

zu kommen, also nicht über sie, sondern 

mit ihnen zu reden. Dann aber wird klar: 

Weder die kirchenrechtliche Qualifikati-
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der Ausgetretenen als Straftäter och nicht mehr möglich. Und das zeigt
die tauftheologische ahrher „Ihr gehört sich 1mM Umgang mıt Ausgetretenen.
welter uns  C6 sind für sich Vielleicht gibt CN 1mM bisher Gefunde-
hinreichende Onzepte des Umgangs mıt Nen eine Ausnahme: die Lehre VO uUun1-

versalen Heilswillen (jottes. ImmerhinAusgetretenen. DIe Aporle des kirchen-
rec.  1Iıchen Zugangs ijeg In seInem Ver- hält S1€ fest, dass auch die Ausgetretenen
such, den ommunikationsabbruch mıt eine bleibende Aufgabe für die Kirche dar-
Kommunikationsabbruch bestrafen, tellen S1ie gehören, wI1Ie alle Menschen,
Jene des dogmatischen Zugangs darin, den Getaufte und Ungetaufte, ZU. Erlösungs-
Kommunikationsabbruch als nicht wirk- horizont des Heilswillens (‚ottes und sind
ich geschehen kommunizieren. Beides damıt ein ema und ein Problem für das
aber eröffnet keine CUuU«C Kommunika- olk dieses (Jottes. Aber welches?
tionsbasıis.

Dazu ware CN notwendig, den anderen
nicht 1Ur VO  b sich her, sondern auch sich Dıe geistliche Herausforderung
VO  b den anderen her sehen. Ohne diese
Fähigkeit ZUFK Reversibilität des Blicks und eine ese hierzu lautet: S1e der

Kirche eues ber sich selbst und sind da-ZUFK wirklichen Relationalität aber ist PCI-
sonale wI1Ie institutionelle ExI1istenz In der rın eine geistliche Herausforderung. Denn
Pluralität der spaten Moderne überhaupt CS wird VO  b ihr gefordert, ihre alte religiöse

Diıie Provokatıon ainer ucher Hg:)
FProvokatiıon der a  Krise

ZwOolf ragen tworten
Lage Kircheder <TISE

Iie KTrIıSe der Kırche als Chance
für e1INe mut1ige, 1n dıe ukKun
welsende Gemeinschaft

Halner Kucher (Hg.)
Dıe Provokatıon der rISe
WÖöl - ragen UnNd AÄAntworten zur L_Lage der Kırche

Auflage, 2756 Seıten, FOSCHNUur
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SEBN G /78-3-42”6_-(0)2”5653-_() echter
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on der Ausgetretenen als Straftäter noch 

die tauftheologische Wahrheit „Ihr gehört 

weiter zu uns“ sind für sich genommen 

hinreichende Konzepte des Umgangs mit 

Ausgetretenen. Die Aporie des kirchen-

rechtlichen Zugangs liegt in seinem Ver-

such, den Kommunikationsabbruch mit 

Kommunikationsabbruch zu bestrafen, 

jene des dogmatischen Zugangs darin, den 

Kommunikationsabbruch als nicht wirk-

lich geschehen zu kommunizieren. Beides 

aber eröffnet keine neue Kommunika-

tionsbasis.

Dazu wäre es notwendig, den anderen 

nicht nur von sich her, sondern auch sich 

von den anderen her zu sehen. Ohne diese 

Fähigkeit zur Reversibilität des Blicks und 

zur wirklichen Relationalität aber ist per-

sonale wie institutionelle Existenz in der 

Pluralität der späten Moderne überhaupt 

nicht mehr möglich. Und genau das zeigt 

sich im Umgang mit Ausgetretenen.

Vielleicht gibt es im bisher Gefunde-

nen eine Ausnahme: die Lehre vom uni-

versalen Heilswillen Gottes. Immerhin 

hält sie fest, dass auch die Ausgetretenen 

eine bleibende Aufgabe für die Kirche dar-

stellen. Sie gehören, wie alle Menschen, 

Getaufte und Ungetaufte, zum Erlösungs-

horizont des Heilswillens Gottes und sind 

damit ein Thema und ein Problem für das 

Volk dieses Gottes. Aber welches?

5. Die geistliche Herausforderung

Meine These hierzu lautet: Sie sagen der 

Kirche Neues über sich selbst und sind da-

rin eine geistliche Herausforderung. Denn 

es wird von ihr gefordert, ihre alte religiöse 

Die Provokation
der Krise
Die Krise der Kirche als Chance 
für eine mutige, in die Zukunft 
weisende Gemeinschaft.

Rainer Bucher (Hg.)
Die Provokation der Krise
Zwölf Fragen und Antworten zur Lage der Kirche

2. Auflage, 256 Seiten, Broschur
€ 14,80 (D) / CHF 26.20 / € 15,30 (A)
ISBN 978-3-429-02593-0

www.echter-verlag.de

Das Buch erhalten Sie 
in Ihrer Buchhandlung.
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Aufgabe NEeU lösen, ohne schon konstituieren. S1e ijeg 1mM Zurückgewor-
wI1ssen, wI1Ie CS geht. fensein auf ihre Substanz, auf ihren Clau-

DIe Austrittszahlen sprechen davon, ben die ahrheı ihrer Botschaft, 1mM
dass die Kirche offenkundig nicht AaUS- Zurückgeworfensein auf deren Kraft und
reichend Erfahrungsorte Schallien kann, ahrhen! 1mM Leben des Volkes (jottes.

denen sich die Existenzbedeutsamkeit Wenn Kirchenaustritt geschieht, weil
des auDens und der religiöse Sınn der 1mM Empfinden der Austretenden Aufwand
menschlichen Ex1istenz eröffnen. ach- und Gratifikation nicht änger 1mM inklang
dem der Kirche die alte sozlale Codierung stehen, dann kann gerade 1mM Selbstver-

ständnis der Kirche diese Gratifikationdes auDens, die diesen Zusammenhang
volkskirchlic. darstellen konnte, anden 1Ur ıIn der Substanz des auDens selbst
gekommen ist, ist die Kirche auf konkrete liegen. Denn die Kirche ist ihrem Auftrag
CUuU«C Erfahrungsorte des Zusammenhangs verpflichtet und nichts anderem. S1e 111U55

VO  b Glaube und ExI1istenz angewlesen In ihrem TIun auf diesen Auftrag vertirauen,
und hat offenkundig wenige davon. auf seiInen Siınn und SEe1INe Bedeutung auch

DIe geistliche Herausforderung ijeg heute S1e cdarf aufnichts anderes ihre off-
konkret 1mM est auf die Fähigkeit der KIr- NUuNg seizen.
che, sich nicht AaUuSs sozlalen Mechanismen 1eser Auftrag allerdings, die Ver-
der Macht, sondern In der NmMAaC. des kündigung des (,ottes Jesu In Wort und
auDens, In der emu: VO  b (jottes- und Tat, kann nicht Indoktrination bedeuten,
Nächstenliebe, In der Erfahrung der Hın- sondern, 11 CSUuSs treu bleiben, 1Ur die
gabe die Botschaft VO Angenommen- Eröffnung Hor1izonte. Es geht In der
Sein Urc (Gott und In nichts anderem Verkündigung des auDens nicht FOr-

meln eiInNnes Lebens mıt Gott, sondern
das Leben 1mM Or1zon (,ottes selber. Es

Weiterführende Lıteratur: geht auch nicht die Kirche überhaupt,
sondern die Kirche als JTrägerin derRatiner Bucher, Was geht und Was nicht
Botschaft VO  b diesem (J,ott und als SOZ1A-geht. Zur UÜOptimlierung kirchlicher KOom-
lem (OIrt der Erfahrung e1iNnes Lebens AaUuSsmunikation Uurc Zielgruppenmodelle, In
dieser Botschaft.sinnstiftermag4 (Onlinemagazin: http:// DIe geistliche Herausforderung derwww.sinnstiftermag.de/ausgabe_04/titel-

story.htm) (Versuch, NeUEIEC „Kundenbin- Kirchenaustritte ijeg also In der eraus-
forderung ZUFK ahrhen und Ehrlic.  (1dungsstrategien kritisch würdigen);

Johannes Först/Joachim Kügler (Hg.) DIe der Kirche ber sich und ber ihre ähig-
unbekannte ehrhel Mıt aufe, Irauung keit, das Evangelium In Wort und Tat

verkünden, also en Kirchliche Pra-und Bestattung durchs Leben, Berlin 2006
X15 meln hier das Leben ıIn der säkularen(ein erstier 1C. auf die bislang merkwür-
Bedeutsamkeit des auDens und AaUS demdig unbeachtete ‚unbekannte Mehrheit“

der Kirche); religiösen Sinn der menschlichen ExI1istenz.
S1e meln das Leben 1mM welten OrlzonKarın Peschka, Ich bins, dein ardına. (J,ott

riecht ach Weihrauch (http://oe1.orf.at/ Jenes Gottes, den CSUuSs verkündet hat,
meln Hingabe den Nächsten, und Se1highlights/107153.html) (als signifikantes

eispie für die Fremdwahrnehmung VO  u Sünder, meln also Nachfolge Jesu. Per-

Kirche). sonal ewandt aber el das DIe eistli-
che Herausforderung der Kirchenaustritte
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Aufgabe neu zu lösen, ohne schon genau 

zu wissen, wie es geht.

Die Austrittszahlen sprechen davon, 

dass die Kirche offenkundig nicht aus-

reichend Erfahrungsorte schaffen kann, 

an denen sich die Existenzbedeutsamkeit 

des Glaubens und der religiöse Sinn der 

menschlichen Existenz eröffnen. Nach-

dem der Kirche die alte soziale Codierung 

des Glaubens, die diesen Zusammenhang 

volkskirchlich darstellen konnte, abhanden 

gekommen ist, ist die Kirche auf konkrete 

neue Erfahrungsorte des Zusammenhangs 

von Glaube und Existenz angewiesen – 

und hat offenkundig zu wenige davon.

Die geistliche Herausforderung liegt 

konkret im Test auf die Fähigkeit der Kir-

che, sich nicht aus sozialen Mechanismen 

der Macht, sondern in der Ohnmacht des 

Glaubens, in der Demut von Gottes- und 

Nächstenliebe, in der Erfahrung der Hin-

gabe an die Botschaft vom Angenommen-

sein durch Gott und in nichts anderem zu 

konstituieren. Sie liegt im Zurückgewor-

fensein auf ihre Substanz, auf ihren Glau-

ben an die Wahrheit ihrer Botschaft, im 

Zurückgeworfensein auf deren Kraft und 

Wahrheit im Leben des Volkes Gottes.

Wenn Kirchenaustritt geschieht, weil 

im Empfinden der Austretenden Aufwand 

und Gratifikation nicht länger im Einklang 

stehen, dann kann gerade im Selbstver-

ständnis der Kirche diese Gratifikation 

nur in der Substanz des Glaubens selbst 

liegen. Denn die Kirche ist ihrem Auftrag 

verpflichtet und nichts anderem. Sie muss 

in ihrem Tun auf diesen Auftrag ver trauen, 

auf seinen Sinn und seine Bedeutung auch 

heute. Sie darf auf nichts anderes ihre Hoff-

nung setzen.

Dieser Auftrag allerdings, die Ver-

kündigung des Gottes Jesu in Wort und 

Tat, kann nicht Indoktrination bedeuten, 

sondern, will er Jesus treu bleiben, nur die 

Eröffnung neuer Horizonte. Es geht in der 

Verkündigung des Glaubens nicht um For-

meln eines Lebens mit Gott, sondern um 

das Leben im Horizont Gottes selber. Es 

geht auch nicht um die Kirche überhaupt, 

sondern um die Kirche als Trägerin der 

Botschaft von diesem Gott und als sozia-

lem Ort der Erfahrung eines Lebens aus 

dieser Botschaft.

Die geistliche Herausforderung der 

Kirchenaustritte liegt also in der Heraus-

forderung zur Wahrheit und Ehrlichkeit 

der Kirche über sich und über ihre Fähig-

keit, das Evangelium in Wort und Tat zu 

verkünden, also zu leben. Kirchliche Pra-

xis meint hier das Leben in der säkularen 

Bedeutsamkeit des Glaubens und aus dem 

religiösen Sinn der menschlichen Existenz. 

Sie meint das Leben im weiten Horizont 

jenes Gottes, den Jesus verkündet hat, 

meint Hingabe an den Nächsten, und sei 

er Sünder, meint also Nachfolge Jesu. Per-

sonal gewandt aber heißt das: Die geistli-

che Herausforderung der Kirchenaustritte 

Weiterführende Literatur:

Rainer Bucher, Was geht und was nicht 

geht. Zur Optimierung kirchlicher Kom-

munikation durch Zielgruppenmodelle, in: 

sinnstiftermag4 (Onlinemagazin: http://

www.sinnstiftermag.de/ausgabe_04/titel-

story.htm) (Versuch, neuere „Kundenbin-

dungsstrategien“ kritisch zu würdigen);

Johannes Först/Joachim Kügler (Hg.), Die 

unbekannte Mehrheit. Mit Taufe, Trauung 

und Bestattung durchs Leben, Berlin 2006 

(ein erster Blick auf die bislang merkwür-

dig unbeachtete „unbekannte Mehrheit“ 

der Kirche);

Karin Peschka, Ich bin’s, dein Kardinal. Gott 

riecht nach Weihrauch (http://oe1.orf.at/

highlights/107153.html) (als signifi kantes 

Beispiel für die Fremdwahrnehmung von 

Kirche).
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ijeg In der Frage ach dem Status LINLSETET Übernahme ohl 1Ur möglich, Wenn dieses
Kirchenmitgliedschaft. Denn das hatte das grundsätzliche „Ja  ß des Kirchenaus-
Konzil unmissverständlich eklärt: Nsere trıtts glau egeben werden kann und
eigene Kirchenmitgliedschaft ist mıt 115 zumindest anerkannt wird, dass die Kirche
Ie institutionellen Status In der Kirche ein authentischer (OIrt dieser Botschaft 1st.
und als Kirche überhaupt och nicht be- Dem Konzil gelang der „Schritt ber
antwortelt die Grenze”“ nicht, weil CS In unendliıchem

Was el dies 1U  b für eine „Pastoral Liberalismus alle und jeden eingemeinde-
der Ausgetretenen ® Zuerst sollte die KIr- t 3 sondern weil CS ein Kriıterium angeben
che fragen: Wer sind die Ausgetretenen für konnte, das Kirche wI1Ie das en der KIır-
mich? S1e sind entweder Jene, die ihre Wur- che gemeinsam umf{asste und dem €1
de, ihre erufung In (J,ott und Christus, ihr kritisch unterliegen: die hohe Wuürde des
Angenommensein In ihm, nicht wahrhabe Menschen, SEe1INe Urc. ihn selbst gefähr-
wollen, oder Jene, die CN In der Kirche nicht dete, aber gerade Urc. (J,ott garantierte
erfahren en Mıt beidem 111U55 Kirche erufung. Aus ihr heraus Olg dann,
rechnen, entscheiden darüber kann S1€ aber das Konzil, auch SeINe „Berufung ZUFK (Je-
nicht. Das 111U55 S1€ (ott überlassen. meinschaft mıt tt“ S1e ist selbst, wI1Ie CS

DIe Kirche darft allerdings davon aUS- In e el „e1In besonderer esenzug
der Wuürde des Menschengehen, dass IHNan ihre Berufung, das olk

(‚ottes se1nN, auch wirklich In ihr erfahren 168e Rede VO  b der Wurde des Men-
kann: S1€ 111U55 aber auch davon ausgehen, schen als VO  b (J,ott Berufenem bezieht sich
dass S1€ selbst dieser Erfahrung 1mM Wege 1U  b aber nicht, wI1Ie der dogmatische Tauf-
steht. Beides ist In der „Kirche der Suüunder oder der kirchenrechtliche Strafrechtsdis-
und Heiligen möglich. Freilich, die Kirche kurs, auf die institutionelle Zugehörigkeit

ZUFK Kirche, sondern auf den zentralen In-ist auf ihre OTSC. verpflichtet, und die-
pricht VO  b der unendliıchen Wurde des halt der kirchlichen Botschaft: auf (ott und

Menschen In der Liebe SE1INES (Jottes. 1ese SE1INE spezifische Verbindung ZU. Men-
schen. amı wird das Verhältnis denWuürde ist jedem Menschen egeben, gCIdA-

de auch dem Suüunder. S1e gilt selbst Jenem, Ausgetretenen nicht ber Kategorien wI1Ie
der nicht S1€ glaubt: ıhm besonders. Mitgliedschaft oder Nicht-Mitgliedschaft

definiert, sondern ber ihren Status 1mMDIes scheint MIır 1mM Übrigen auch die
spezifischen pastoralen Handlungskon- Zentrum des eigenen religiösen Diskurses
stellationen WIE Beerdigung, atenam und und damıt auch des eigenen aubens  16
allgemeine Seelsorge Orlienleren. Den Nur verwickelt sich die Pastoral der
Heilswillen (‚ottes einem Verstorbenen Kirche nicht In das Paradox der beiden All-

zusprechen ist geboten, CS Se1 denn, CI hat deren Zugänge. Denn S1€e pricht nicht ber
dies ausdrücklich sich verbeten, ebenso In die Ausgetretenen In Kategorien, welche die
der allgemeinen Seelsorge Ausgetretene als Kommunikation mıt ihnen gleich wleder In
das nehmen, Was S1€ Sind: (,ottes geliebte Denunzlation oder Vereinnahmung TE-
Kinder, üundhaft und heilig WIE 1Ur jeder chen lassen, sondern dieseraulensdiskurs
und jede Da das atenam das explizite VO  b der unendlıchen Wuürde des Menschen
„Ja  ß ZUFK Botschaft Jesu verlangt, ist dessen In der Liebe (,ottes ordert gerade dazu auf,

Vgl dazu: Klinger, Das absolute Geheimnis 1m Alltag entdecken, Würzburg 1994, speziell
2546
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16 Vgl. dazu: E. Klinger, Das absolute Geheimnis im Alltag entdecken, Würzburg 1994, speziell 
25–46.

liegt in der Frage nach dem Status unserer 

Kirchenmitgliedschaft. Denn das hatte das 

Konzil unmissverständlich geklärt: Unsere 

eigene Kirchenmitgliedschaft ist mit unse-

rem institutionellen Status in der Kirche 

und als Kirche überhaupt noch nicht be-

antwortet.

Was heißt dies nun für eine „Pastoral 

der Ausgetretenen“? Zuerst sollte die Kir-

che fragen: Wer sind die Ausgetretenen für 

mich? Sie sind entweder jene, die ihre Wür-

de, ihre Berufung in Gott und Christus, ihr 

Angenommensein in ihm, nicht wahrhaben 

wollen, oder jene, die es in der Kirche nicht 

erfahren haben. Mit beidem muss Kirche 

rechnen, entscheiden darüber kann sie aber 

nicht. Das muss sie Gott überlassen.

Die Kirche darf allerdings davon aus-

gehen, dass man ihre Berufung, das Volk 

Gottes zu sein, auch wirklich in ihr erfahren 

kann; sie muss aber auch davon ausgehen, 

dass sie selbst dieser Erfahrung im Wege 

steht. Beides ist in der „Kirche der Sünder 

und Heiligen“ möglich. Freilich, die Kirche 

ist auf ihre Botschaft verpflichtet, und die-

se spricht von der unendlichen Würde des 

Menschen in der Liebe seines Gottes. Diese 

Würde ist jedem Menschen gegeben, gera-

de auch dem Sünder. Sie gilt selbst jenem, 

der nicht an sie glaubt: ihm besonders.

Dies scheint mir im Übrigen auch die 

spezifischen pastoralen Handlungskon-

stellationen wie Beerdigung, Patenamt und 

allgemeine Seelsorge zu orientieren. Den 

Heilswillen Gottes einem Verstorbenen zu-

zusprechen ist geboten, es sei denn, er hat 

dies ausdrücklich sich verbeten, ebenso in 

der allgemeinen Seelsorge Ausgetretene als 

das zu nehmen, was sie sind: Gottes geliebte 

Kinder, sündhaft und heilig wie nur jeder 

und jede. Da das Patenamt das explizite 

„Ja“ zur Botschaft Jesu verlangt, ist dessen 

Übernahme wohl nur möglich, wenn dieses 

grundsätzliche „Ja“ trotz des Kirchenaus-

tritts glaubhaft gegeben werden kann und 

zumindest anerkannt wird, dass die Kirche 

ein authentischer Ort dieser Botschaft ist.

Dem Konzil gelang der „Schritt über 

die Grenze“ nicht, weil es in unendlichem 

Liberalismus alle und jeden eingemeinde-

te, sondern weil es ein Kriterium angeben 

konnte, das Kirche wie das Außen der Kir-

che gemeinsam umfasste und dem beide 

kritisch unterliegen: die hohe Würde des 

Menschen, seine durch ihn selbst gefähr-

dete, aber gerade durch Gott garantierte 

Berufung. Aus ihr heraus folgt dann, so 

das Konzil, auch seine „Berufung zur Ge-

meinschaft mit Gott“: Sie ist selbst, wie es 

in GS 19 heißt, „ein besonderer Wesenzug 

der Würde des Menschen“.

Diese Rede von der Würde des Men-

schen als von Gott Berufenem bezieht sich 

nun aber nicht, wie der dogmatische Tauf- 

oder der kirchenrechtliche Strafrechtsdis-

kurs, auf die institutionelle Zugehörigkeit 

zur Kirche, sondern auf den zentralen In-

halt der kirchlichen Botschaft: auf Gott und 

seine spezifische Verbindung zum Men-

schen. Damit wird das Verhältnis zu den 

Ausgetretenen nicht über Kategorien wie 

Mitgliedschaft oder Nicht-Mitgliedschaft 

definiert, sondern über ihren Status im 

Zentrum des eigenen religiösen Diskurses 

und damit auch des eigenen Glaubens.16

Nur so verwickelt sich die Pastoral der 

Kirche nicht in das Paradox der beiden an-

deren Zugänge. Denn sie spricht nicht über 

die Ausgetretenen in Kategorien, welche die 

Kommunikation mit ihnen gleich wieder in 

Denunziation oder Vereinnahmung abbre-

chen lassen, sondern dieser Glaubensdiskurs 

von der unendlichen Würde des Menschen 

in der Liebe Gottes fordert gerade dazu auf, 
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den anderen, WIE CI Ist, akzeptieren, ihnen nicht das Geheimnis ihrer Ex1istenz
WIE (J,ott CS mıt uns doch ach uNnseremnl In (J,ott erschlossen? arum en WITFr ih-

Glauben auch {ut Tsti auf der Aasıls dieser Hen nicht den Weg In das Abenteuer einer
VO Glauben gebotenen Annahme der Aus- ExI1istenz mıt diesem (J,ott zeigen können?
getlretenen Urc. die Pastoral der Kirche ist S1e fragen ach der Welt erschließenden
dann die immer Ja auch wechselseitige Kraft uUuNnNseIes auDens und ach der Sp1-
Korrektur hiın mehr Glaube, Liebe und ritualität unNnseIer Ex1istenz Um S1€ MUSsSen
ollnung möglich. WITFr uns SUOTSCHI.L, nicht sehr Zahlen

ann IHNan In der Kirche, also bei uns Um Zahlen mMUusSsen WITFr uns SOrsScC_mI, Wenn

und VO  b JNS, erfahren, Was sich Leben S1€ den erdac. aufkommen lassen, dass
andert, Wenn IHNan diesen (GJott laubt? WITFr mehr SEe1IN scheinen, als WITFr Sind.
annn IHNan In dieser Kirche, bei uns also,
erfahren, Was unNnserenNnl Leben auf diesen
(GJott verwelst, Was SseiINner Erfüllung auf Der Autor Prof. Dr Rainer Bucher, geb
diesen (J,ott und seiInen welten Orlzon 1956, Leiter des Instituts für Pastoraltheo-
gewlesen ist® Kann IHNan In unNnserer Kirche ogie und Pastoralpsychologie der Ka-
Jenes bedingungslose Angenommensein, tholisch- Theologischen der Unt-
das der Gott, den WITr doch verkünden, uns Versifd GraZ; euere Publikationen: Heg.)
chenkt und das allein wirklich Verände- Die Provokation der TISE. Fragen und
LUunNng, Umkehr ermöglicht, auch VO  b uns AÄAntworten ZUT Lage der Kirche, ürzburg
als eschen erleben? Zumindest, dass das oft iIne pastoraltheologische An-
grofße eschen (,ottes ahnbar wirdc® näherung, Wien/Berlin 2007/, hg. IM-

Alle Jene, die der Kirche den Rücken men mit Krockauer; Pastoral und Politik.
kehren, tellen uns die Frage: arum Erkundungen e1nNes unausweichlichen Auf-
en WITr ihnen keinen Himmel und kei- E Berlin 2006, hg. mMit
1E CU«eC Erde eröffnet? Warum en WITFr Krockauer. www.rainer-bucher.de
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den anderen, so wie er ist, zu akzeptieren, 

so wie Gott es mit uns doch nach unserem 

Glauben auch tut. Erst auf der Basis dieser 

vom Glauben gebotenen Annahme der Aus-

getretenen durch die Pastoral der Kirche ist 

dann die – immer ja auch wechselseitige –, 

Korrektur hin zu mehr Glaube, Liebe und 

Hoffnung möglich.

Kann man in der Kirche, also bei uns 

und von uns, erfahren, was sich am Leben 

ändert, wenn man an diesen Gott glaubt? 

Kann man in dieser Kirche, bei uns also, 

erfahren, was an unserem Leben auf diesen 

Gott verweist, was zu seiner Erfüllung auf 

diesen Gott und seinen weiten Horizont an-

gewiesen ist? Kann man in unserer Kirche 

jenes bedingungslose Angenommensein, 

das der Gott, den wir doch verkünden, uns 

schenkt und das allein wirklich Verände-

rung, Umkehr ermöglicht, auch von uns 

als Geschenk erleben? Zumindest, dass das 

große Geschenk Gottes ahnbar wird?

Alle jene, die der Kirche den Rücken 

kehren, stellen an uns die Frage: Warum 

haben wir ihnen keinen Himmel und kei-

ne neue Erde eröffnet? Warum haben wir 

ihnen nicht das Geheimnis ihrer Existenz 

in Gott erschlossen? Warum haben wir ih-

nen nicht den Weg in das Abenteuer einer 

Existenz mit diesem Gott zeigen können? 

Sie fragen nach der Welt erschließenden 

Kraft unseres Glaubens und nach der Spi-

ritualität unserer Existenz. Um sie müssen 

wir uns sorgen, nicht so sehr um Zahlen. 

Um Zahlen müssen wir uns sorgen, wenn 

sie den Verdacht aufkommen lassen, dass 

wir mehr zu sein scheinen, als wir sind.

Der Autor: Prof. Dr. Rainer Bucher, geb. 

1956, Leiter des Instituts für Pastoraltheo-

logie und Pastoralpsychologie an der Ka-

tholisch-Theologischen Fakultät der Uni-

versität Graz; Neuere Publikationen: (Hg.), 

Die Provokation der Krise. 12 Fragen und 

Antworten zur Lage der Kirche, Würzburg 
22005; Gott – Eine pastoraltheologische An-

näherung, Wien/Berlin 2007, hg. zusam-

men mit R. Krockauer; Pastoral und Politik. 

Erkundungen eines unausweichlichen Auf-

trags, Berlin 2006, hg. zusammen mit R. 

Krockauer. www.rainer-bucher.de
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